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Antrag 

der Abgeordneten DEUTSCllMANN" Dr. PAULITSCH" Dkfm. GORTON" 

KOPPENSTEINER 

und Genossen 

betreffend Bundesgesetz über die Gewährung einer einmaligen 

GeZdleistung an Besitzer des allgemeinen Kärntner Kreuzes 

für "Tapferkeit" und des besondel'en Kärntner Kreuzes für 

"Tapferkeit" aus Anlaß der 60. Wiederkehr des Jahrestages 

der Volksabstimmung 

Im Jahr 1980 jährt sich zum 60. Mal der Tag del" Kärntner 

Volksabstimmung des Jahres 1920" auf Grund welcher sich 

die im Abstimmungsgebiet ansässige Wohnbev8lkerung für die 

Aniliederung an die Republik Osterreich entschieden hat. 

Eine Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über 

die Gewährung eines Bundeszuschusses an das Land Kärnten 

aus Anlaß der 60. Wieder~ehr des Jahrestages der VoZksab~ 

stimmung sieht vor" daß das Land Kärnten aus die~em Anlaß 

einen einmaligen Zweckzuschuß im Betrag von 20 Mio. Schilling 

aus BundesmitteZn erhält. Dieser Bundeszuschuß soll für 

besondere Vorhaben im Abstimmungsgebi.et zum Zweck der 

Festigung der Zugeh8rigkeit dieses Gebietes zu Osterreich 

verwendet werden. 

Aus AnZaß der 60. Wiederkehr des Jahrestages deI' Kärntner 

VolksabstimmungsoZZte man nach Meinung der Osterl'eichischen 

VoZkspartei jedoch ver allem jener gedenken" die mit dem 

Einsatz ihres Leban~ im Kärntner Abwehrkampf e~reicht haben" 
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daß es zur Kärntner Volksabstimmung im Jahre 1920 gekommen 

ist und damit das Abstimmungsgebiet bei Osterreich blieb. 

Die tJsterreich~:sche Volkspartei schlägt daher vor, den rund 

730 Trägern des allgemeinen Kärntner Kreuzes für "Tapferke.it" 

und den rund 75 Trägern des besonderen Kärntner Kreuzes 

für "Tapferkeit" aus Anlaß des 60. Jahrestages der Kärntner 

Volksabstimmung eine einmalige Geldleistung in der Höhe 

von 10.000 S zu gewähren. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen den 

A n t l' a g : 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXXXXXXX über die Gewährung einer 

einmaligen GeZdleistung an Besitzer des dlgemeines Kärntner 

Kreuzes für "Tapferkeit" und des besonderen Kärntner KYleuzes 

für "Tapferkeit" aus An laß der 60. WiederkehJ.' des Jahrestages 

de~ Volksabstimmung 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel, I 

§ 1. Personen, denen gemä/3 den Statuten für das anZäßlich 

der Kärntner Freiheitskämpfe 1918/19 als Erinnerungszeichen 

gestiftete Kärntner Kreuz. vom 4. November 1919 das allgemeine 

Kärntner Kreuz für. "Tapfer keit" oder' das besondere Kärntner 

Kreuz für "Tapferkeit" verZiehen wurde, erhaZten, sofern 

sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitze~ aus 

AnZaß der 60. Wiederkehr des Jahrestages der Kärntner Volks

abstimmung eine einmalige Zuwendung in der Höhe von 10.000 S. 

Artike l .lI 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Oktober 1980 in Kraft. 
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ArtikeZ III 

Mit der VoZZaiehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister' für Finanzen betraut. 

In formeZZer Hinsicht wird beantragt~ diesen Antrag unter 

Verzicht auf eine Erste Lesung dem Finanz- und Budget

aussschuß zuzuweisen. 
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